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1. (1)Der Leistungspflichtige hat die angeforderte Leistung zum angeordneten Zeitpunkt am angeordneten Ort
ordnungsgemal? und vollstandig zu erbringen oder erbringen zu lassen. Ein Leistungsgegenstand ist dabei
betriebsbereit zu Ubergeben oder Ubergeben zu lassen. Der Leistungspflichtige oder sein Vertreter hat auf
Verlangen des Leistungsempfangers

1. 1.alle die Leistung betreffenden Auskulnfte zu erteilen und
2. 2.dessen Organe im jeweils erforderlichen Umfang in die Bedienung des Leistungsgegenstandes
einzuweisen.

2. (2)Bei der Erbringung der Leistung hat der Leistungspflichtige oder sein Vertreter dem Leistungsempfanger

1. 1.
1. a)den Leistungsbescheid oder
2. b)den Bereitstellungsbescheid und einen allfélligen Vollzugsbescheid
vorzuweisen,
2. 2.mitzuteilen, ob und welchen dritten Personen Rechte am Leistungsgegenstand zukommen, und,
3. 3.sofern ein zugelassenes Kraft- oder Luftfahrzeug oder ein zugelassener Anhanger Ubergeben wird, den
Zulassungsschein auszufolgen.
Im Falle der Z 3 verbleibt der Zulassungsschein bis zur Rickstellung des Leistungsgegenstandes beim
Leistungsempfanger.

3. (3)Die Erbringung der Leistung hinsichtlich einer Liegenschaft oder eines Gebdudes oder Gebdudeteiles hat auf
der angeforderten Liegenschaft oder in dem angeforderten Gebdude oder Gebaudeteil zu erfolgen.

4. (4)Erweist sich der Leistungsgegenstand oder die Werkleistung im Zeitpunkt der Erbringung als ungeeignet zur
Deckung des zugrunde liegenden militarischen Bedarfes, so hat der Leistungsempfanger den
Leistungsgegenstand dem Leistungspflichtigen oder seinem Vertreter unverziglich rickzustellen oder diese
Personen von der Verpflichtung zur Werkleistung zu entbinden. Mit dieser Rlckstellung oder Entbindung treten
auBer Kraft

1. 1.der Leistungsbescheid oder

2. 2.ein allfalliger Vollzugsbescheid.
Eine allgemeine Bekanntmachung betreffend den Zeitpunkt der Leistungserbringung tritt hinsichtlich dieser
Leistungsgegenstande oder Werkleistungen aul3er Kraft.

5. (5)Der Leistungsempfanger hat tber die Leistungserbringung eine Niederschrift abzufassen. Diese Niederschrift

hat insbesondere zu enthalten
1. 1.Angaben Uber den Zustand des Leistungsgegenstandes oder Uber den Umfang der Werkleistung im
Zeitpunkt der Leistungserbringung,
2. 2.Angaben Uber Rechte dritter Personen am Leistungsgegenstand,
3. 3.im Falle einer Ruckstellung des Leistungsgegenstandes nach Abs. 4 den Grund fur diese Ruckstellung und,
4. 4.sofern der Leistungspflichtige oder sein Vertreter die Unterfertigung der Niederschrift verweigert, einen
entsprechenden Vermerk.
Ein Exemplar der Niederschrift ist dem Leistungspflichtigen oder seinem Vertreter auszufolgen. Weitere
Exemplare sind zu Ubermitteln der Anforderungsbehérde und den in der Niederschrift genannten dritten
Personen, denen Rechte am Leistungsgegenstand zukommen.

6. (6)Die Ausibung unmittelbarer Zwangsgewalt durch militarische Organe zur Erzwingung der Leistungserbringung

ist unzulassig.

In Kraft seit 01.07.2001 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 38 MBG Erbringung der Leistung
	MBG - Militärbefugnisgesetz


